
 

Stadt  Bergneustadt 
Der Bürgermeister 

 

 
 Bergneustadt, 29.02.2012 
 
Federführender Fachbereich / Aktenzeichen  Beschlussvorlage Nr. 1020/2012 
WW  öffentlich 
 
 
Zur Genehmigung gemäß § 60 GO NRW an den  
 
Betriebsausschuss Wasserwerk 
 

19.06.2012 
 

 
 

Rat 21.03.2012 Entscheidung 
 
 

Gem. § 60 GO NRW wird folgende Dringlichkeitsentscheidung getroffen: 
 
 

Dringlichkeitsentscheidung 
 
 
Betriebsleitung des Eigenbetriebs Wasserwerk 
 
 
Der Rat beschließt, Herrn Thorsten Falk mit Ablauf des 31. März 2012 als Betriebsleiter des 
Eigenbetriebs Wasserwerk abzuberufen. 
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Erläuterungen: 
 
Aufgrund der Beschlussempfehlung des Betriebsausschusses vom 08.02.2011 hatte der Rat in 
seiner Sitzung am 16.02.2011 Herrn Ersten Beigeordneten Thorsten Falk mit Wirkung vom 
01.05.2011 zum Betriebsleiter des Wasserwerks bestellt. 
Herr Thorsten Falk scheidet am 31.03.2012 aus dem Beamtenverhältnis mit der Stadt Bergneu-
stadt aus. Durch Schreiben vom 02.02.2012 beantragt er die Abberufung als Betriebsleiter des 
Eigenbetriebs Wasserwerk mit Wirkung vom 31.03.2012. 
Nachdem der Betriebsausschuss bereits im seiner Sitzung am 07.02.2012 über das Ausscheiden 
von Herrn Thorsten Falk informiert wurde, wird die vorstehende Beschlussempfehlung des Be-
triebsausschusses nun im Wege einer Dringlichkeitsentscheidung herbeigeführt. 
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